
 

 
Betreuungsvertrag Kindertagesstätte „Am Kühnehof“   Stand 11.05.2023 

Einrichtungsspezifische  
Vertragsergänzung 

Kindertagesstätte „Am Kühnehof“ 
 

 

 

 

 

Öffnungszeiten 
 

Montag bis Freitag:  von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

 

Randzeiten    von 7:00 Uhr bis 8:00 Uhr 

von 7:30 Uhr bis 8:00 Uhr 

von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr 

 

Die Buchung der Randzeiten ist ausschließlich für den Zeitraum eines Kitajahres,  

vom 01. August bis zum 31. Juli möglich. Eine vorzeitige Kündigung ist ausgeschlossen.  

Ob eine Randzeitenbetreuung angeboten werden kann, wird jedes Jahr von der Anzahl der 

angemeldeten Kinder bestimmt und muss von der Stadt Osnabrück genehmigt werden. 

 

Schließzeiten  
 

Die Kindertageseinrichtung kann an bis zu 30 Tagen (inkl. Konzeptions- und Fortbildungstage) im Jahr 

ganz oder teilweise geschlossen werden.  

Die Schließzeiten orientieren sich in der Regel an den Niedersächsischen Schulferien  

und werden nach Empfehlung der Stadt Osnabrück festgelegt und den Personensorgeberechtigten 

schriftlich bekanntgegeben. 

 

Kosten 
 

Der Beitrag für die Betreuung und die Mittagsverpflegung ist für das gesamte Jahr (ab 01. August bis 

31. Juli) zu entrichten (einschließlich der Schließzeiten).  

Wird ein Kind bis einschließlich des 15. eines Monats aufgenommen oder nach dem 15. eines Monats 

entlassen, ist der volle Monatsbeitrag fällig. Er ist ebenfalls während der Eingewöhnungszeit und bei 

Ausfallzeiten des Kindes zu entrichten. 

Ein Wechsel des Betreuungsumfangs (gilt nur für die Randzeiten) ist jährlich möglich. Dieser Wunsch 

ist der Einrichtungsleitung zeitnah, schriftlich mitzuteilen. 

 

Kinderkrippe (0 bis 3 Jahre)    239,02€ 

Kindergarten (3 bis 6 Jahre)    beitragsfrei 

 

Verpflegungskosten in Kinderkrippe und Kindergarten 60,00€ 

 

Randzeiten:  

 

59,76 Euro (U3) / 54,12 Euro (Ü3) (Randzeit   7:00 –   8:00 Uhr) 

29,88 Euro (U3) / 27,06 Euro (Ü3) (Randzeit   7:30 –   8:00 Uhr) 

59,76 Euro (U3) / 54,12 Euro (Ü3) (Randzeit 16:00 – 17:00 Uhr) 

29,88 Euro (U3) / 27,06 Euro (Ü3) (Randzeit 16:00 – 16:30 Uhr) 

 

Wichtig 
 

Mit Abschluss des Betreuungsvertrages wird diese Ergänzung anerkannt und bedarf keiner gesonderten 

Unterschrift der Personensorgeberechtigten. 


